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Das ist eine Erklärung vom Bundesverband evangelische 

Behindertenhilfe. 

Diese Erklärung ist für das Bundesverfassungsgericht. 

 

Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste deutsche Gericht. 

Es prüft die Gesetze: 

Achtet das Gesetz die Grundrechte der Menschen? 

Stimmt es mit dem deutschen Grundgesetz überein? 

Ein wichtiges Grundrecht ist: 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

Niemand darf wegen einer Behinderung schlechter behandelt 

werden. 

In einem Gesetz werden diese Grundrechte nicht beachtet? 

Dann bestimmt das Bundesverfassungsgericht: 

Das Gesetz muss geändert werden. 

Oder es muss ein neues Gesetz geben. 

 

Aktuell werden viele Menschen vom Corona Virus sehr krank. 

Viele dieser Menschen müssen in ein Krankenhaus. 

 

In dieser Erklärung geht es um die Fragen:  

 Werden Menschen mit Behinderung medizinisch gut versorgt? 

Besonders wenn diese Menschen an Corona erkrankt sind. 

 Und was passiert im Notfall: 

In den Krankenhäusern gibt es keine freien Plätze mehr. 

Wer entscheidet dann welche Menschen medizinisch behandelt 

werden? 

 

Auf diese Fragen soll das Bundesverfassungsgericht eine Antwort geben. 

Dazu hat das Bundesverfassungsgericht verschiedene Verbände gefragt. 

Auch den Bundesverband der evangelischen Behindertenhilfe. 
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Der Bundesverband der evangelischen Behindertenhilfe  

sagt dazu: 

 

 Die Krankenhäuser sind noch nicht voll belegt. 

Trotzdem werden Menschen mit Behinderung jetzt oft  

nicht medizinisch behandelt. 

Diese Menschen haben kein Corona. 

Sie haben andere gesundheitliche Probleme. 

Aber die Krankenhäuser halten die Krankenhausplätze für Menschen 

mit Corona frei. 

 Und wenn es in den Krankenhäusern keine freien Plätze mehr gibt?  

Aber viele Menschen mit Corona in ein Krankenhaus müssen. 

Dann muss jemand entscheiden: 

Welcher Mensch wird in einem Krankenhaus zuerst medizinisch 

behandelt? 

Das ist eine sehr schwere Entscheidung. 

Es gibt schon Regeln für diesen Notfall. 

Die Regeln haben Ärzte und Ärztinnen gemacht. 

Ärzte und Ärztinnen entscheiden in diesem Notfall: 

Wie krank ist dieser Mensch? 

Welche Krankheiten hat dieser Mensch auch noch? 

Ist die Behinderung dieses Menschen nicht gut für die 

Behandlung? 

Kann dieser Mensch damit überleben? 

Oder kann ein Mensch ohne Behinderung eher überleben?  

Die Regeln für diesen Notfall müssen im Bundestag besprochen 

werden. 

Im Bundestag arbeiten die gewählten Volksvertreter. 

Dort werden neue Gesetze gemacht. 

Der Bundestag muss bessere Gesetze für diesen Notfall 

machen. 

 Menschen mit Behinderung müssen dabei auch mitreden. 

Damit niemand wegen einer Behinderung schlechter behandelt wird. 

 


